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BÜRGERGEMEINDE ROTHENFLUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Bürgergemeindeversammlung 

Freitag, 13. Dezember 2024, 19.00 Uhr im Gemeindesaal 

 

 

Traktanden 
 

1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Mai 2024 

2 Aufhebung Personalreglement / Genehmigung Personalverordnung 

3 Budget Bürgergemeinde 2025 

4 Verschiedenes 

 

 
Rothenfluh, 19. November 2024    Der Gemeinderat 

 

 

 

 
 

Bürgergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2024 

Traktandum 1: Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Mai 2024 
 

 
Das ausführliche Protokoll der letzten Bürgergemeindeversammlung liegt gemäss den Bestimmungen des 
Verwaltungs- und Organisationsreglements auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Das 
Beschlussprotokoll kann auf der Homepage der Gemeinde unter www.rothenfluh.ch eingesehen werden. 
 

 
Antrag des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, das Protokoll zu genehmigen. 
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Bürgergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2024 

Traktandum 2: Aufhebung Personal- und Besoldungsreglement / Genehmigung 

Personalverordnung 
 

 

Ausgangslage: 

Seit der Gründung des Zweckverbands Forstrevier Ergolzquelle im Juli 2020 beschäftigt die Bürgergemeinde kein 
eigenes Personal mehr. Damit fand das geltende Personal- und Besoldungsreglement grösstenteils keine 

Anwendung mehr. Aktuell erhalten nur noch die Mitglieder des Gemeinderats, der Rechnungsprüfungskommission, 
der Abwart der Waldhütte und die Gantbeamtung Entschädigungen für ihre Dienstleistungen. 

Diese Entschädigungen sollen inskünftig in einer Personalverordnung für die Mitglieder von Behörden, 
Kommissionen, Kontroll- und Hilfsorganen der Bürgergemeinde Rothenfluh geregelt sein und vom Gemeinderat bei 
Bedarf angepasst werden. 

Die Verordnung ist als Anhang 2 dieser Einladung angefügt. 

 

Anträge des Gemeinderates: 

 Aufhebung des Personal- und Besoldungsreglement der Bürgergemeinde vom 4. Mai 2012 per 31. 

Dezember 2024 

 Genehmigung der Verordnung über die Entschädigungen der Bürgergemeinde Rothenfluh 

 

 
 

Bürgergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2024 

Traktandum 3: Budget Bürgergemeinde 2025 
 

 

Der Budgetentwurf 2025 der Erfolgsrechnung geht bei Aufwänden von CHF 99’585 und Erträgen von CHF 

96’440 von einem Aufwandüberschuss von CHF 3’145 aus. Das Budget schliesst damit rund 10’500 

positiver als im Vorjahr (CHF 13'690) ab. Die Nettoinvestitionen (Arebeitrag Melioration) betragen CHF 

11’210.  

 

Erwägungen: 

Der Anteil des Personalaufwands liegt CHF 3’830 unter dem Vorjahreswert und macht mit CHF 14’160 

einen Anteil von 14% des Gesamtaufwands aus. Darin enthalten sind die Aufwände des Gemeinderats, 

der Administration inklusive Buchführung und Rechnungsprüfung sowie die Abwartung der Waldhütte. 

Die Grundlage dieser Aufwandsposition bildet die Besoldungsverordnung», welches das Personal- und 

Besoldungsreglement vom 2012 der Bürgergemeinde ersetzen soll. 

Der Sachaufwand beläuft sich auf CHF 76’615. Die Kosten für 200 Ster Gant- und Gabholz sind mit CHF 

20'300 vorgesehen (Holz: CHF 11’0000 / Bereitstellung: CHF  8'800 / Transport CHF 500). Die baulichen 

Unterhaltskosten (Strassen + Gebäude) sind mit CHF 25’500 budgetiert, wobei für eine allfällige 

Kostenbeteiligung CHF 20'000 an die Einwohnergemeinde z.G. «Waldweg-Sanierungen» eingestellt ist.  

Nebst dem allgemeinen Unterhalt ist bei der Waldhütte die Anschaffung eines Defibrillators mit CHF 2'500 

geplant. Die Abschreibungen entsprechen 10% des Bilanzwerts der bisher geleisteten Meliorations-

beiträge bis Ende 2024. 

 

Aufgrund der erwarteten Deponiemengen (2’000m3) werden dem Betreiber für das Führen der Grube 

«Bannhalden» CHF 13’000 vergütet.  

 

Ertragsseitig sind Holzverkäufe von CHF 17'800 und Deponiegebühren von CHF 36’000 sowie Miet- und 

Pachtzinsen über CHF 21'615; budgetiert.  
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Der Gemeinderat budgetiert mit einem unveränderten Gabholzpreis von CHF 75.00 pro Ster. Die Gabe 

soll aus 2 Ster Mischholz bestehen. Der Durchschnittspreis für die Holzgant wird mit CHF 110/Ster 

angenommen. 

Die Kapitalerträge aus den Darlehen (Einwohnergemeinde und Wohngenossenschaft Dübach) sowie der 

Dividendenausschüttung der Raurica-Aktien sind mit CHF 8’400 eingestellt.  

 

Entnahmen aus den beiden Naturschutzfonds «Flue» und «Dübach» tragen CHF 11'525 zur Verbesserung 

der Ergebnisse bei. 

 

In der Investitionsrechnung ist der Flächenbeitrag an die Melioration mit CHF 11'210 eingestellt. 

 



Seite 4 

   



Seite 5 

 
 

 

 

 

Der Prüfungsbericht der Rechnungsprüfungskommission mit Antrag ist als Anhang dieser Einladung angefügt. 
 

Anträge des Gemeinderates: 

 Festlegung des Gabholzpreis für 2 Ster Brennholz auf CHF 150  

 Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3’145 und Nettoinvesti-

tionen von CHF 11'210. 
 

Die Auszüge des Budgets sind auch auf der Homepage der Gemeinde www.rothenfluh.ch (unter: Politik/ 
Behörden / Bürgergemeindeversammlung) aufgeschaltet. 
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Anhang 1 Bericht Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
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Anhang 2              Personalverordnung Bürgergemeinde 

 

Verordnung über die Entschädigungen der Bürgergemeinde Rothenfluh 

Diese Verordnung regelt die Entschädigungen der Mitglieder von Behörden, Kommissionen, Kontroll- und 
Hilfsorganen sowie übrigen Organen der Bürgergemeinde Rothenfluh. 

 
1 Entschädigung Gemeinderat (Jahrespauschale) 
 

  Gemeindepräsident/in CHF  0 

  Gemeinderatsmitglieder CHF  0 

  Waldchef/in CHF  820.00 
 

2 Entschädigung Geschäfts- und Rechnungs- 
 prüfungskommission (Jahrespauschale) 

  je Mitglied CHF 280.00 

Die Pauschalen gelten für die Vor- und Nachbearbeitung von Geschäften, Aktenstudium und Vorbereitung  
sowie Teilnahme an Sitzungen, Vorbereitung der Geschäfte der Gemeindeversammlung, Teilnahme an den 
Gemeindeversammlungen. 
 
Weitere Sitzungen in Kommissionen, Augenscheine, Klausursitzungen, Kurse und Weiterbildungen, Info-
Veranstaltungen, Besprechungen mit Dienstleistern werden gemäss Punkt 3 vergütet. 
 
Spesen werden gemäss Pkt. 5 und nach Anfall separat vergütet. 
 

3 Sitzungsgelder, Gangentschädigungen 

  Gemeinderat / RGPK  pro Stunde CHF 38.00 
 

4 Funktionärsentschädigungen 

 Abwart/in Waldhütte    pro Vermietung CHF 45.00 

 Gantbeamtung   pro Stunde CHF 38.00 

 Entschädigung weitere Funktionäre   pro Stunde 
 (Reinigung, Frondienste etc.) 

CHF 38.00 

 

5 Fahrzeugspesen  pro Kilometer CHF 0.60 

 

Auf die vorstehenden Entschädigungen und Spesen werden jährlich Teuerungszulagen entsprechend den für das 
Staatspersonal Basel-Landschaft geltenden Regelungen ausgerichtet (jeweiliger Beschluss des Landrats). 
Erstmaliger Teuerungsausgleich per 1.1.2025. 

Genehmigt von der Bürgergemeindeversammlung am 13. Dezember 2024 

GEMEINDERAT ROTHENFLUH 
 


